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Arbeitshilfe 
der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung

 Merkblatt für die Abgabe von Arzneimitteln an Kinder
– Formblatt –
Stand der Revision: 02.03.2011
Leitlinien:

Information und Beratung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln – Selbst-medikation 
Information und Beratung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln – Erst- und Wiederholungsverordnung

Im Merkblatt zur Abgabe von Arzneimitteln an Kinder sind Kriterien zur Beurteilung sowie Handlungsempfehlungen zur Abgabe zusammengestellt. Das Informationsblatt dient zur Mitgabe an die Erziehungsberechtigten.

	

Abgabe von Arzneimitteln an Kinder 

Merkblatt für Apotheken



	(
	Kriterien zur Beurteilung der Abgabe


	?

	Der Apotheker hat sowohl bei der Abgabe von Arzneimitteln auf Rezept als auch im Rahmen der Selbstmedikation eine große Verantwortung. Dies gilt in gesteigertem Maße für Kinder und Jugendliche. Besondere rechtliche Vorgaben zur Abgabe von Arzneimitteln an Kinder liegen in Deutschland nicht vor. Aufgrund der Komplexität der Problematik sind detaillierte Empfehlungen nicht möglich. Mit dem heilberuflichen Wissen und dem persönlichen Kontakt ist in der öffentlichen Apotheke eine Entscheidung über die Abgabe für den jeweiligen Einzelfall verantwortungsvoll zu treffen. Die folgenden Kriterien können den Apotheker dabei unterstützen.

	( Kriterien in Bezug auf das Kind
	
	( Kriterien in Bezug auf das Arzneimittel

	· Ist das Kind Patient oder Überbringer?

· Alter des Kindes

· Ist das Kind in der Apotheke bekannt?

· Liegt eine Ermächtigung der Erziehungsberechtigten vor?

· Ist ein Anruf beim Erziehungsberechtigten zur Legitimation notwendig/möglich?
	
	· Liegt eine Selbstmedikation oder Verschreibung vor?

· Wie ist das Missbrauchs- bzw. Toxizitätspotenzial zu beurteilen?

· Ist die Verpackung für Kinder leicht bzw. unbefugt zu öffnen?

· Besteht die Möglichkeit einer schriftlichen Information an den Patienten/Empfänger?

	(
	Handlungsempfehlungen bei Abgabe


	!

	Sofern eine Abgabe vertretbar erscheint, sollten folgende Handlungsempfehlungen bei der Abgabe beachtet werden. Je nach Alter oder nach vorheriger Absprache mit den Erziehungsberechtigten kann auch ein abweichendes Vorgehen gerechtfertigt sein.

	( Abgabe auf ärztliche Verordnung
	
	( Abgabe in der Selbstmedikation

	· Arzneimittel besonders gut verpacken.

· Angabe des Namens des Erziehungsberechtigten bzw. des Anwenders als Empfänger.

· Aufforderung an das Kind, Arzneimittel umgehend dem Empfänger zu überbringen.

· Hinzufügen schriftlicher Informationen über die richtige Anwendung (z. B. Anwendungshinweise des Arztes auf dem Rezept).

· Schriftliches Angebot für telefonische Rücksprache.

· Mitgabe eines Infoblattes an Erziehungsberechtigte (siehe anliegende Kopiervorlage).

· Sofern Zweifel bestehen oder keine eindeutigen Auskünfte gegeben werden können, ist die Abgabe zu verweigern.
	
	Zusätzlich zu den Empfehlungen bei der Abgabe auf ärztliche Verordnung sollten in der Selbstmedikation folgende Hinweise beachtet werden:

· Bei Wunsch nach einem speziellen Arzneimittel: Nachfrage, wer der Anwender ist und ggf. telefonische Rücksprache.

· Bei Symptomschilderung telefonische Rücksprache.

· Sofern Zweifel bestehen oder keine eindeutigen Auskünfte gegeben werden können, ist die Abgabe zu verweigern

	· 
	
	( Nicht vergessen...:

...Kinder sind als Patienten in Abhängigkeit des Entwicklungsstandes und in Absprache mit den Erziehungsberechtigten ggf. auch selbst über die richtige Anwendung ihrer Arzneimittel zu informieren und zu beraten.


Kopiervorlage

Logo der Apotheke

Wenn Kinder Arzneimittel besorgen ...

Sicherlich haben Sie gute Gründe dafür, ein Arzneimittel nicht selbst aus der Apotheke zu holen, sondern von einem Kind besorgen zu lassen. Das Gesetz erlaubt es zwar grundsätzlich, Arzneimittel an Kinder abzugeben, aber aus folgenden Gründen tun wir dies sehr ungern:

Arzneimittel sind ein besonderes Gut. Sie enthalten oft hochwirksame Substanzen, die im Körper zu Veränderungen an Organen, Nerven, am Blutbild oder im Stoffwechselgeschehen führen.

Gerne möchten wir Ihnen zu Ihrem Arzneimittel einige Informationen und Hinweise geben, so zum Beispiel zur richtigen Einnahme und zur richtigen Aufbewahrung. Gegebenenfalls treten auch Fragen auf, die für eine sichere Anwendung Ihres Arzneimittels geklärt werden müssen, wie z. B. Fragen zu anderen Arzneimitteln, die sie einnehmen, oder weiteren Erkrankungen.

Denn selbst vermeintlich „harmlose“ Arzneimittel wie Kopfschmerz- oder Erkältungsmittel können bei falscher Anwendung oder bei Missbrauch Ihrer Gesundheit schaden. Diese Informationen können wir Ihrem Kind kaum geben.

Hinzu kommt, dass wir nur schwer nachprüfen können, ob das Kind die Arzneimittel wirklich im Auftrag eines Erwachsenen holt oder ob es die Medikamente gar selbst einnimmt. Sie werden verstehen, dass wir deswegen Arzneimittel nur unter größtem Vorbehalt an Kinder und Jugendliche aushändigen. 

Grundsätzlich sollten Sie deshalb Ihre Medikamente immer selbst bei uns abholen, oder beauftragen Sie bitte einen Erwachsenen damit. 

Sind Sie ganz auf sich allein gestellt, bettlägerig oder gehbehindert, so rufen Sie uns bitte an. In diesen Ausnahmefällen bringen wir Ihnen dringend benötigte Arzneimittel auch gerne nach Hause!

Unsere Telefonnummer/Stempel:
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